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Stadtbildverschönerung durch Street Art-Ausweisung von legalen Wandflächen zur 

Anbringung von künstlerischen Graffiti 

Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 18.04.2019 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Köster,  
 
Wuppertal ist eine pulsierende Stadt im Wandel und gerade im Bereich der Talachse von 
industriellem Charme geprägt. Die Kehrseite davon ist neben vielen architektonischen aufgewerteten 
Flächen, dass  Wuppertal gerade im Talachsenbereich durch ein eher „ graues“ Erscheinungsbild 
geprägt ist.  
In diesem Zusammenhang kann es sicherlich zu einer Attraktivitätssteigerung führen, einzelne 
Flächen, die im städtischen Besitz sind, für die legale Anbringung von Graffiti/Street Art nutzbar zu 
machen.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN bittet in diesem Zusammenhang die Verwaltung um die 
Beantwortung folgender Fragen:  
 
1. Welche Flächen würden sich aus Sicht der Verwaltung dafür eignen? 
 
2. Hat die Stadt in der Vergangenheit in Erwägung gezogen, städtische Flächen, bzw. Flächen 
städtischer Töchter, wie z.B. den Wupperbalkon am Islandufer durch professionelle Street-Art-
Künstler verschönern bzw. aufzuwerten zu lassen? 
 
3. Wäre es denkbar, in Absprache mit dem Stadtbetrieb  Jugend und Freizeit und anderen Akteuren 
der offenen Kinder-und Jugendarbeit entsprechende Jugendkulturprojekte in diesem Kontext zu 
initiieren? Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen, wie z.B. der Junior-Uni, gibt es?  
 
 



4. Sollten aus Mitteln des Kulturfonds oder alternativ der Jugendförderung  dazu keine Mittel zur 
Verfügung gestellt werden können, wäre es denkbar hierfür Drittmittel durch Fundraising oder 
Sponsoring einzuwerben? 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marcel Gabriel-Simon  Peter Vorsteher 
Stadtverordneter  Stadtverordneter 
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